
Wähle und lass dich wählen!

Kandidiere für die Supergremien!
Ein Jahr an der Macht!

Die höchsten Gremien der Universität

Fakultätsräte
4 x Philosophische Fakultät

4 x Mathematisch-Naturwissen-

       schaftliche Fakultät

2 x Rechts- und Staatswissen             

schaftliche  Fakultät

2 x Theologische

        Fakultät

4 x Medizin

Studierenden-
parlament

27 
Stupisten

Senat
12 Senator

-innen

StuPa - das höchste Gremium der Studentischen Selbstverwaltung (Bewerbung bis 17.12.2009 im AStA-Büro)
o Das Studierendenparlament (StuPa) entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Studieren-
denschaft. Es beschließt die Ordnungen der Studierendenschaft und wählt die meisten ihrer Vertreter (AStA, 
Landeskonferenz der Studierendenschaften, studentische Medien, Studentenwerksvertreter). Das StuPa beschließt 
den Haushaltsplan der Studierendenschaft und entscheidet über höhere Finanzanträge. (genauer § 5 Satzung 
der Studierendenschaft)

Fakultätsrat - das höchste Gremium Deiner Fakultät 
 (Bewerbung bis 08.12.2009 – die gemeinsame Liste der Studierendenschaft liegt im AStA-Büro aus)
o Der Fakultätsrat ist zuständig für den Beschluss von Ordnungen der Fakultät, die Entscheidung über grund-
sätzliche Angelegenheiten von Studium und Lehre sowie für die sonstigen im LHG genannten Angelegenheiten. 
Er wirkt an der Erarbeitung des Hochschulentwicklungsplanes gemäß § 15 Absatz 1 LHG sowie der Struktur- und 
Entwicklungsplanung der Fakultät mit. Er nimmt Stellung zu der von der Fakultätsleitung vorgeschlagenen 
Verteilung der Fakultät zugewiesenen Ressourcen sowie zur Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studi-
engängen. (Grundordnung der Universität § 22, 1) 

Senat - das höchste Gremium der Universität 
 (Bewerbung bis 08.12.2009 – die gemeinsame Liste der Studierendenschaft liegt im AStA aus)
o Der Senat beschließt vorbehaltlich § 19 über Satzungen der Universität, insbesondere über die Prüfungs- und 
Studienordnungen, ferner über die Ordnungen der Universität; zu den Ordnungen der Fakultäten nimmt er 
Stellung. Vor der Errichtung, Änderung oder Aufhebung von organisatorischen Untergliederungen oder Studien-
gängen ist er zu hören. (Grundordnung der Universität § 18, 1)
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